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H a u p t s a t z u n g 
 
 

der Gemeinde Groß Nordende  (Kreis Pinneberg) 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 7. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514) wird nach Beschluss der Gemeinde-

vertretung vom 04.03.2021 und mit Genehmigung der Landrätin des Kreises Pinneberg 

folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Groß Nordende erlassen: 

 

 

§ 1 
 

Wappen, Flagge, Siegel 
(zu beachten: § 12 GO) 

 

(1) Das Wappen ist von Gold und Grün durch einen rot-silbernen Balken schräg geteilt. 

Das Wappen zeigt oben ein rotes Wagenrad, unten ein silbernes Bauernhaus mit 

rotem Giebel, Türen und Fenstern.  

 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf einem durch einen roten und einen weißen schmalen 

Streifen schrägrechts geteilten, oben gelben, unten grünen Flaggentuch die Figuren 

des Gemeindewappens in flaggengerechter Tinktur.  

 

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift: „Gemeinde Groß 

Nordende, Kreis Pinneberg“.  

 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. 

 

 
§ 2 

 
Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50, 51, 82, 84 GO) 
 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben. 

 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 
1. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.500 €, 

 

2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher Ansprüche, 

Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag 

von 1.250 € nicht überschritten wird, 

 

3. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegen-

standes einen Betrag von 5.000 € nicht übersteigt, 
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4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Ver-

mögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 5.000 € nicht über-

steigt, 

 

5. Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von 

5.000 €, 

 

6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, 

 

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 7.500 €, 

 

8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 2.500 €. 

 

9. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 Abs. 1 BauGB für Vor-

haben im Außenbereich nach §§ 31, 35 BauGB im Falle einer Verfristung. 

 

10. das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB für Vorhaben nach 

§ 33 und § 34 BauGB. Bei Vorhaben, die planungsrechtlich Einfluss auf die 

Gemeinde haben, hat sie oder er sich im Vorwege die Zustimmung des Bau-

ausschusses einzuholen. 

 
 

§ 3 
 

Gleichstellungsbeauftragte 
(zu beachten: § 22 a AO) 

 
Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Geest und Marsch Südholstein kann an den 

Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für 

nichtöffentliche Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig be-

kanntzugeben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort 

zu erteilen. 

 
 

§ 4 
 

Ständige Ausschüsse 
 (zu beachten: §§ 16 a, 22 Abs. 4, §§ 45, 46, 94 Abs. 5 GO)  

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

A u s s c h ü s s e A u f g a b e n g e b i e t 

a)   Finanzausschuss 

 Zusammensetzung:       

  5 Mitglieder 

 

Finanzwesen, Steuern, Grundstücksange-

legenheiten, Vorbereitung der abschließen-

den Stellungnahme zu den Prüfungsfest-

stellungen bei überörtlichen Prüfungen 
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b)   Bauausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

Bau-, Planungs-, Siedlungswesen, Wege-

angelegenheiten, Umwelt und Energie, 

Kleingartenangelegenheiten, Erteilung des 

gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 

Abs. 1 BauGB für Vorhaben im Außenbe-

reich nach §§ 31, 35 BauGB (Wenn Verfris-

tung droht, kann die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister auch in diesen Fällen vorbe-

haltlich einer nachträglichen Genehmigung 

das gemeindliche Einvernehmen erteilen.) 

 c)   Schul- und Sozialausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

Schul-, Sport-, Kultur-, Gemeinschafts-, So-

zial- und Gesundheitswesen, kindertages-

stättenähnliche Einrichtung 

d)  Ausschuss zur Prüfung der Jah-
resrechnung 

 Zusammensetzung: 

 3 Mitglieder 

 

Prüfung der Jahresrechnung 

 

 
 

In die Ausschüsse a) - c) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der 

Gemeindevertretung angehören können; ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterin-

nen und -vertreter im Ausschuss nicht erreichen. 

 

(2) Jede Fraktion kann bis zu drei stellvertretende Ausschussmitglieder vorschlagen, die 

der Gemeindevertretung angehören können. Das stellvertretende Ausschussmitglied 

einer Fraktion wird tätig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vor-

schlag seiner Fraktion gewähltes sonstiges Mitglied verhindert ist. Mehrere stellver-

tretende Ausschussmitglieder einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge, in der sie 

zur Wahl vorgeschlagen worden sind.  

 

(3) Die Entscheidung über das Vorliegen von Ausschließungsgründen in Zweifelsfällen 

wird gemäß § 22 Abs. 4 der Gemeindeordnung an die Ausschüsse übertragen. Über 

das Vorliegen eines Ausschließungsgrundes wird dabei mit einfacher Mehrheit ent-

schieden. 

 
 

§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 
(zu beachten: §§ 27,28 GO) 

 
Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidun-

gen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin/den Bürgermeister oder auf ständige 

Ausschüsse übertragen hat. 
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§ 6 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

(zu beachten: § 35a GO) 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren 

außergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterin-

nen und -vertreter an Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhin-

dern, können die notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persönli-

che Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt 

werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die 

Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild 

und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entschei-

dung hierüber trifft die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. 

 

(2) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt werden. 

Die Entscheidung hierüber trifft die oder der Versitzende des jeweiligen 

Ausschusses in Absprache mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. 

 

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall 

der Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu 

Beratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemein-

schaft stellen und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren 

wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekanntgemacht. 

 

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche 

Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch 

eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet 

hergestellt. 

 
 

§ 7 
 

Einwohnerversammlung 
(zu beachten: § 16 b GO) 

 
(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann einmal im Jahr eine Ver-

sammlung der Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemein-

devertretung, die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt un-

berührt. 

 

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 

eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerver-

sammlung ergänzt werden, wenn mindestens 50 v. H. der anwesenden Einwohne-

rinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwoh-

nerversammlung sind öffentlich bekanntzugeben. 
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(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung. 

 

(4) Sie oder er kann die Redezeit bis zu 5 Minuten je Rednerin oder Redner beschrän-

ken, falls dies zur ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung er-

forderlich ist. Sie oder er übt das Hausrecht aus. 

 

(5) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der Einwohnerversamm-

lung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. 

Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über 

Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. 

Vor Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gel-

ten als angenommen, wenn für sie die Stimmen von mindestens 50 v.H. der anwe-

senden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über 

Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht 

zulässig. 

 

(6) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-

schrift muss mindestens enthalten: 

 

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und das 

Ergebnis der Abstimmung. 

 

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der Pro-

tokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet. 

 

(7) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeinde-

vertretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Bera-

tung vorgelegt werden. 

 
 

§ 8 
 

Höchstbetrag für die Übertragung der Zustimmung zur Leistung über- und außer-

planmäßiger Ausgaben und der Zustimmung zum Eingehen über- und außer-plan-

mäßiger Verpflichtungsermächtigungen 

(zu beachten: § 82 Abs. 1, § 84 Abs. 1 GO) 
 
Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister kann die Zustimmung zur Leistung über- und au-

ßer- planmäßiger Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 250 € sowie die Zustimmung 

zum Eingehen über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem 

Höchstbetrag von 250 € übertragen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in 

diesen Fällen als erteilt. 
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§ 9 

 
Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern sowie Mitgliedern oder stell-

vertretenden Mitgliedern der Ausschüsse 
(zu beachten: § 29 GO) 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, Mitgliedern oder 

stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO, sowie der Bürger-

meisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindever-

treterinnen oder –vertreter, Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder der Ausschüsse 

nach § 46 Abs. 3 GO oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind 

ohne Genehmigung der  Gemeindevertretung  rechtsverbindlich,  wenn  sie  sich  inner-

halb  einer  Wertgrenze  von 5.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 500 

€, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegangen und der 

Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen oder der Verdingungs-

ordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen er-

teilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsver-

bindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 10.000 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 1.000 €, hält. 
 
 

§ 10 
 

Verpflichtungserklärungen 
(zu beachten: § 51 GO) 

 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 7.500 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen monatlich 750 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie 

nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. 

 

 

§ 11 

Spenden 

(zu beachten: § 76 Abs. 4 GO) 

 

(1) Die Gemeindevertretung hat über die Annahme oder Vermittlung einer Spende, 

Schenkung oder ähnlichen Zuwendung zu entscheiden. Die Entscheidung wird von 

der Gemeindevertretung bis zu einem Wert von 5.000,00 € auf die Bürgermeisterin 

oder den Bürgermeister übertragen. 

 

(2) Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zu-

wendungen, die über 50,00 € hinausgehen, erstellt die Bürgermeisterin oder der Bür-

germeister jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die 

Zuwendungszwecke anzugeben sind und leitet diesen der Gemeindevertretung zu. 
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§ 12 

 
Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung) 
 

 
(1) Satzungen der Gemeinde werden im Internet unter der Internetadresse www.amt-

gums.de mit dem Hinweis auf den Veröffentlichungstag veröffentlicht. 
 
(2) Jede Person kann sich diese Satzungen kostenpflichtig zusenden lassen. Textfas-

sungen werden in der Amtsverwaltung des Amtes Geest und Marsch Südholstein 
bereitgehalten. 

 
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in 

der Form des Absatzes 1 Satz 1 hinzuweisen. 
 
(4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen eben-

falls in der Form des Absatzes 1 Satz 1, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
 
(5) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der Gemeinde 

werden an der Bekanntmachungstafel, die sich in der Dorfstraße in Höhe des Hauses 
Nr. 91 befindet, während einer Dauer von einer Woche bekanntgemacht. Der Inhalt 
wird zusätzlich unter der Adresse nach Abs. 1 ins Internet gestellt. 

    

 

§ 13 
 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
(zu beachten: Landesdatenschutzgesetz) 

 
 

(1) Namen, Anschrift, Funktion, Fraktionszugehörigkeit und Tätigkeitsdauer der 

Mitglieder der Gemeindevertretung sowie der sonstigen Ausschussmitglieder 

werden von der Gemeinde zu allen mit der Ausübung des Mandates verbundenen 

Zwecken verarbeitet. Die Daten nach Satz 1 werden nach dem Ausscheiden aus 

dem Amt zu archivarischen Zwecken weiterverarbeitet.  

 

(2) Darüber hinaus verarbeitet die Gemeinde Anschrift und Kontoverbindung der Absatz 

1, Satz 1 genannten Personen für den Zweck der Zahlungen von Entschädigungen. 

Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 

 

(3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann die Gemeinde auch das 

Geburtsdatum der in Absatz 1, Satz 1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafür 

die Einwilligung der Betroffenen vorliegt. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Daten von ehrenamtlich Tätigen. 

 

(5) Die Daten nach Absatz 1, Satz 1 werden durch die Gemeinde in geeigneter Weise 

veröffentlicht, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Absatz 4 Ge-

meindeordnung.  
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§ 14 

 
Inkrafttreten 

 
Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung der 

Landrätin des Kreises Pinneberg vom 07.06.2021 erteilt. Die vorstehende Satzung wird 

hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 

 

Groß Nordende, den 25.06.2021 

 
 
 
 
 
 
gez. Ehmke      (S) 
(Bürgermeisterin) 
 


